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 Veröffentlicht am 19.10.1990
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L24007 Gemeindebedienstete Tirol

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §112 Abs1;

GdBG Innsbruck 1970 §111 Abs2;

GdBG Innsbruck 1970 §111 Abs3;

Rechtssatz

Die Enthebung vom Dienst darf nicht zu p9ichtenmahnenden Sanktionszwecken, schon ja nicht zu "Strafzwecken"

eingesetzt werden. Die Berechtigung zur Verfügung der Suspendierung liegt allein in dem funktionalen Bedürfnis,

noch vor der Klärung der Frage des Vorliegens eines Dienstvergehens und der abschließenden Entscheidung über die

angemessene Disziplinarstrafe des Beamten eine den Verwaltungsaufgaben und dem Dienstbetrieb dienende,

vorübergehende Sicherungsmaßnahme zu schaffen.
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